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Allgemeinverfügung 
(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
Nr. 1370/2007) der Landeshauptstadt München über die 
Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende zum 10. Dezember 2023 als 
Höchsttarif 

Hintergrund       

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 
(MVV GmbH) haben beschlossen, das zum 1. August 2020 im 
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-Ticket MVV 
mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket ab dem 1. August 
2023 als Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der Über
legungen für dieses neue Angebot war den Schülern und Aus-
zubildenden ein preisgünstiges Angebot anzubieten, um zum 
einen diese Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die 
Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) 
zu entlasten. 

Zum 10. Dezember 2023 sind der Landkreis Miesbach, der 
Landkreis Rosenheim, die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie 
der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem südlichen 
Landkreisteil dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
beigetreten, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem  
10. Dezember 2023 in diesen Landkreisen und Landkreisteil 
sowie der kreisfreien Stadt Rosenheim den Höchsttarif dar-
stellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wurde zum  
10. Dezember 2023 das 365-Euro-Ticket MVV mit verbund-
weiter Gültigkeit als Jahresticket auch in diesen Geltungs
bereichen eingeführt. 

Zum 1. Januar 2025 sind der Landkreis Landsberg und der 
Landkreis Weilheim-Schongau mit den lokalen Aufgabenträ-
gern Penzberg, Schongau und Weilheim i. OB dem Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund beigetreten, so dass der MVV-
Gemeinschaftstarif ab dem 1. Januar 2025 in diesen Land-
kreisen den Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemein-
schaftstarifes wurde zum 1. Januar 2025 das 365-Euro-Ticket 
MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in 
diesen Geltungsbereichen eingeführt.

Zum 1. Januar 2026 treten der Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen, der Landkreis Landshut, der Landkreis Mühldorf am Inn 
und die kreisfreie Stadt Landshut mit den lokalen Aufgaben-
trägern der Stadt Mühldorf, dem Markt Garmisch-Partenkir-
chen, dem Markt Mittenwald, der Gemeinde Krün und der Ge-
meinde Wallgau dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
bei, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 1. Januar 
2026 in diesen Landkreisen den Höchsttarif darstellt. Als Teil 
des MVV-Gemeinschaftstarifes wird zum 1. Januar 2026 das 
365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahres-
ticket auch in diesen Geltungsbereichen eingeführt.

Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die 
kreisfreie Stadt Landshut, die kreisfreie Stadt Rosenheim 
sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, 
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-
Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, 
Mühldorf am Inn, München, Rosenheim, Starnberg und 
Weilheim-Schongau stellen weiterhin eine angemessene 
Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemein-
schaftstarif, die aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket 
MVV als Höchsttarif resultieren, sicher. 

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Minder
einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif wie bisher sicher
zustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der 
Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen von den 
Aufgabenträgern im MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeits
gebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 
Abs. 2 VO (EG) 1370/20071 in Form einer Allgemeinverfügung 
erlassen.

Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbe-
trages und die Durchführung des Finanztransfers gegenüber 
den Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die MVV 
GmbH auf Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket 
MVV“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Allgemeinverfügung 
ist und von der Gesellschafterversammlung der MVV GmbH 
am 12. Mai 2020 beschlossen und am 16. September 2022, 
am 23. November 2023, sowie am 6. Dezember 2024, am 25. 
Juni 2025 sowie am 24.11.2025 fortgeschrieben wurde.

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
1370/2007 und Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt die 
Landeshauptstadt München zur Änderung der Allgemein
verfügung vom 30. Juli 2025 die nachstehende Allgemeinver-
fügung, durch die das 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende als Teil des MVV-Gemeinschafts-
tarifes weiterhin festgesetzt wird:

Allgemeinverfügung:

1.	Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allge-
meinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß 
Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG zum 10. Dezember 2023 
bis zum 30. Juni 2027 als Höchsttarif für alle Auszubilden-
den im Sinne der Definition der bezugsberechtigten Perso-
nen des 365-Euro-Ticket MVV in Anlage 1 (im Folgenden 
Auszubildende genannt) im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung umfasst die Beförderung von 
Auszubildenden im MVV-Gemeinschaftstarif. Der sachliche 
und geografische Geltungsbereich dieser Allgemeinverfü-
gung ist das Zuständigkeitsgebiet der Landeshauptstadt 
München in Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemeinen 
ÖPNV, für die der MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung 
des 365-Euro-Ticket MVV Anwendung findet. Das Zustän-
digkeitsgebiet der Landeshauptstadt München umfasst ihr 
geografisches Gebiet sowie die Linienabschnitte außerhalb 
ihres Gebiets, für die der Landeshauptstadt München 
durch Zweckvereinbarung von Nachbaraufgabenträgern 
die Zuständigkeit übertragen wurde, nicht jedoch die 
Linienabschnitte auf ihrem Gebiet, für die die Landeshaupt-
stadt München die Zuständigkeit durch Zweckvereinbarung 
auf benachbarte Aufgabenträger übertragen hat.

2.	Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungs
gebiet des MVV-Gemeinschaftstarifs Verkehrsleistungen  
im ÖPNV erbringen und den Höchsttarif anwenden, haben 
ab dem 1. Januar 2024 einen Anspruch auf Ausgleichsleis-
tungen für die spezifischen finanziellen Nachteile, die den 
Verkehrsunternehmen aus der Festsetzung des 365-Euro-
Ticket MVV als Höchsttarif erwachsen. Der Anspruch auf 
Ausgleichsleistungen ist auf die spezifischen finanziellen 
Nachteile der 365-Euro-Tickets MVV begrenzt, die bis ein-
schließlich zum 1. Juli 2026 durch die Verkehrsunterneh-
men verkauft werden. Die Höhe der Ausgleichsleistungen 

1 	VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Okto-ber 2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnun-gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenver-kehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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operative Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleis-
tungen, die Führung von Nachweisen durch die Verkehrs-
unternehmen und die Rückforderung von Ausgleichleistun-
gen unter Einbindung der MVV GmbH richten sich nach der 
„Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV 
GmbH (Anlage 2).

 
6.	Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffent

lichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Ver
waltungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung nach Ziffer 1 
tritt zum 10. Dezember 2023 in Kraft. 

7.	Diese Allgemeinverfügung tritt am 30. Juni 2027 außer 
Kraft. Sie kann durch Allgemeinverfügung verlängert, 
geändert oder aufgehoben werden. 

8.	Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemein
verfügung: 

	  
Anlage 1: Die jeweils gültigen Beförderungs- und 
Tarifbestimmungen des MVV (abrufbar unter  
https://www.mvv-muenchen.de/tarif)  

	 Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV  
(abrufbar unter https://www.mvv-muenchen.de/av)

 
Fortschreibungen und Änderungen an der Anlage 2 werden 
als Änderung dieser Allgemeinverfügung nach Art. 41 
Abs.  4 BayVwVfG öffentlich bekannt gegeben.

Gründe:

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt 
München, der Stadtrat der kreisfreien Stadt Landshut, der 
Stadtrat der kreisfreien Stadt Rosenheim sowie die Kreistage 
der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, 
Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, Mühldorf am Inn, 
München, Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau 
haben der Einführung und Fortführung des 365-Euro-Ticket 
MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen Angebotes 
nach den Prognosen der MVV GmbH, zu kalkulatorischen 
Mindereinnahmen von bis zu 36,60 Millionen Euro bis zum  
30. Juni 2027 (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) führen 
kann und somit nicht ohne Ausgleichsleistungen möglich ist 
(vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), 
haben der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshaupt-
stadt München, der Stadtrat der kreisfreien Stadt Landshut, 
der Stadtrat der kreisfreien Stadt Rosenheim sowie die 
Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, 
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-
Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, 
Mühldorf am Inn, München, Rosenheim, Starnberg und Weil-
heim-Schongau beschlossen, den betroffenen Verkehrsunter-
nehmen hierfür ab dem 1. Januar 2026 einen wirtschaftlichen 
Ausgleich bis zu einer Höhe von 36,60 Millionen Euro bis  
zum voraussichtlichem Ende des 365-Euro-Tickets MVV am  
30. Juni 2027 zu gewähren. Der Betrag von 36,60 Millionen 
Euro kann entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-
Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben werden. Die Höhe des 
jeweils aktuellen Gesamtausgleichsbetrages ergibt sich aus 
der jeweils aktuellen Finanzierungsrichtlinie.

Nach derzeitigem Stand soll das 365-Euro-Ticket MVV zum 
30. Juni 2027 enden. Da es sich bei diesem Ticket um ein 
Jahresticket mit zwölfmonatiger Geltungsdauer ab Erwerb 
handelt, wird den Verkehrsunternehmen ein Ausgleich für 
verkaufte 365-Euro-Tickets MVV bis zum einschließlich 1. Juli 
2026 gewährt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die in dem 
Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 noch gelten-
den 365-Euro-Tickets MVV entsprechend dieser Allgemein-

richtet sich nach der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-
Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2) in der jeweils gül
tigen Fassung. Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunter
nehmen ist auf den Betrag beschränkt, der dem finanziellen 
Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO (EG) 
1370/2007 aufgrund der Einhaltung der Tarifpflicht nach 
Ziffer 1 entspricht. 

3.	Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen 
Nettoeffekt der Summe aller positiven und negativen Aus-
wirkungen der Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens 
bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß Ziffer 1 
nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflich-
tet, jährlich einen Nachweis darüber zu führen, dass die 
empfangenen Ausgleichsleistungen zu keiner Überkompen-
sation im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 in Verbindung 
mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 geführt haben. Das 
Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach Maßgabe 
der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV 
GmbH in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 2). 

4.	Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die 
Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Landshut, 
die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie die Landkreise Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, 
Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am 
Lech, Landshut, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, 
Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau) stellen 
gemeinsam zur Finanzierung des Ausgleichs nach Ziffer 2 
aller Allgemeinverfügungen einen Gesamtausgleichsbetrag 
zur Verfügung, der entsprechend der Finanzierungsrichtli-
nie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben wird 
und in Abhängigkeit von etwaigen Verbundraumerweiterun-
gen steht; Details sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die 
Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Landshut, 
die kreisfreie Stadt Rosenheim, die Landkreise Bad Tölz-
Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, 
Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am 
Lech, Landshut, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, 
Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau stellen 
hiervon insgesamt einen anteiligen Finanzierungsbetrag  
in Höhe von einem Drittel an der Gesamtfinanzierung (Fort-
schreibung entsprechend Anlage 2) zur Verfügung. Die 
Verteilung dieses Betrages auf die Landeshauptstadt 
München und die Landkreise erfolgt nach Maßgabe der 
Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). 
Die Landeshauptstadt München geht davon aus, dass der 
Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Verkehrsunter-
nehmen einen angemessenen Ausgleich für die spezifi-
schen Nachteile im MVV aus der Einhaltung der Tarifpflicht 
zu gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbrin-
gung der Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 2 b) 
VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich während der 
Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung zeigen, dass der 
Gesamtausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, wird die 
Landeshauptstadt München gemeinsam mit den übrigen 
Aufgabenträgern im MVV geeignete Maßnahmen (beispiels-
weise eine Anpassung der Allgemeinverfügung oder des 
Gesamtausgleichsbetrags) prüfen, wie er der vorgenannten 
Zielsetzung gerecht werden kann. Gleiches gilt entspre-
chend bei einer Verbundraumerweiterung des MVV wäh-
rend der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung. In die-
sem Fall wird die Landeshauptstadt München gemeinsam 
mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV darauf hinwirken, 
dass auch neu hinzutretende Aufgabenträger eine gleich-
lautende Allgemeinverfügung erlassen und dass die 
„Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ fortge-
schrieben wird.

5.	Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, 
anhand derer die Ausgleichsleistung berechnet wird, die 
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Bekanntmachung über die Auslegung des Fortschrei-
bungsentwurfs zur 26. Änderung des Regionalplans 
München, Änderung Kapitel B IV 7 Energieerzeugung  
mit Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie – 
Beteiligungsverfahren gem. Art. 16 des Bayerischen 
Landesplanungsgesetzes (BayLplG)       

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands 
München hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2025 die Ein-
leitung eines zweiten Beteiligungsverfahrens zur 26. Änderung 
des Regionalplans München zur Änderung Kapitel B IV 7 
Energieerzeugung mit Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Wind-
energie beschlossen.

Diese Fortschreibung dient der Anpassung des Regionalplans 
München an Festlegungen des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern in der am 01. Juni 2023 in Kraft getretenen 
Fassung. Sie beinhaltet die Änderung des Kapitels B IV 7 
Energieerzeugung mit einer Neugliederung und Anpassung 
der Begründung dieses Kapitels sowie insbesondere die Neu-
fassung des Teilkapitels B IV 7.2 Windenergie.

Die zugehörigen Verfahrensunterlagen sind spätestens ab 
dem 07. Januar 2026 in das Internet eingestellt. Der Fort-
schreibungsentwurf für die 26. Änderung des Regionalplans 
München (RP 14) kann unter folgenden Links heruntergeladen 
werden:

–	 auf der Homepage des Regionalen Planungsverbands 
München:  
https://www.region-muenchen.com/verfahren

–	 auf der Homepage der Regierung von Oberbayern:  
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ 
service/raumordnung_landes_regionalplanung/ 
regionalplanung/muenchen/index.html 
bei „Laufende Fortschreibungen des Regionalplans 
München (14)“

Gemäß Art. 16 Absatz 1 BayLplG sind zu beteiligen:
–	 die öffentlichen Stellen und in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genann

ten Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht 
begründet werden soll,

–	 die in Art. 15 Abs. 3 genannten Behörden,
–	 die nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannten 

Vereine, soweit sie in ihrem satzungsgemäßen Aufgaben-
bereich berührt sind,

–	 die betroffenen Wirtschafts- (mit Land- und Forstwirt-
schafts-) und Sozialverbände und

–	 die Öffentlichkeit.

Zu diesem Zweck liegt der Entwurf der 26. Änderung des 
Regionalplans München – zusätzlich zu der Veröffentlichung 
im Internet – in der Zeit vom 07. Januar 2026 bis zum 08. 
Februar 2026 während der für den Parteiverkehr festgelegten 
Zeiten zur Einsicht für jedermann bei der Regierung von 
Oberbayern (höhere Landesplanungsbehörde, Zimmer 5418, 
Maximilianstraße 39, 80538 München), sowie der Landes-
hauptstadt München und den Landratsämtern der Planungs-
region München öffentlich aus. 
In der Landeshauptstadt München, Stadt-Information im 
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, liegen die Unter
lagen zu den Öffnungszeiten am Montag bis Freitag von  
10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr im o.g. 
Zeitraum aus.

Gegenstand des zweiten Beteiligungsverfahrens sind die 
Änderungen, die sich nach der Durchführung des ersten 
Beteiligungsverfahrens (07. Januar bis 31. März 2025) 
ergeben haben. Gemäß Art. 16. Abs. 6 Satz 3 BayLplG 
können Stellungnahmen nur zu den Änderungen abge
geben werden. Bitte beziehen Sie Ihre Stellungnahme 

verfügung als anzuwendender und anzuerkennender Höchst-
tarif ausgeglichen werden können. Der Ausgleich dieser 
auslaufenden 365-Euro-Tickets MVV wird entsprechend  
der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) 
für die Restlaufzeit insgesamt bereits im Jahr 2026 gewährt 
werden.

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichs-
leistungen an die Verbundverkehrsunternehmen im MVV 
erlässt die Landeshauptstadt München in ihrer Funktion als 
Aufgabenträgerin für den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 
Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG als 
zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 in ihrem 
sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich gemäß 
Art.  8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 eine 
Allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über 
die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif 
für alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung geht über die in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 BayÖPNVG 
enthaltene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung hinaus und im 
Rahmen des Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzie-
rung aufgrund Ausgleichsleistungen nach Art. 24 BayÖPNVG 
und nach dieser Allgemeinverfügung vermieden. 

Sie beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen 
Union nach Maßgabe der VO (EG) 1370/2007 durch eine 
transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel 
an die Verkehrsunternehmen und eine auf den finanziellen 
Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht beschränkte 
Gewährung von Ausgleichsleistungen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden bei  
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München,  
Postfach 20 05 43, 80005 München.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist 
das Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayer-
straße 30, örtlich zuständig.

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 04. Dezember 2025	 Gez. Reiter
	 Oberbürgermeister
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daher ausschließlich auf die im Vergleich zum ersten 
Beteiligungsverfahren vorgenommenen Änderungen.

Bis zum Ablauf der Beteiligungsfrist am 08.02.2026 be-
steht Gelegenheit, sich schriftlich oder elektronisch zu dem 
o. a. Fortschreibungsentwurf gegenüber dem Regionalen 
Planungsverband München, Geschäftsstelle, Arnulfstraße 60, 
80335 München, E-Mail: rpv-m@pv-muenchen.de zu 
äußern.

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (Art. 16 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 3 
BayLplG). Einwendungen der Umwelt- und Naturschutzverei-
nigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlos-
sen.

Die in diesem Beteiligungsverfahren angegebenen personen-
bezogenen Daten werden entsprechend der Datenschutz
erklärung des Regionalen Planungsverbands München 
verarbeitet (https://www.regionmuenchen.com/ 
datenschutzerklaerung).

Rechtsansprüche werden gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 3  
BayLplG durch die Beteiligung nicht begründet.

München, 19. Dezember 2025	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Freiham
für das Haushaltsjahr 2026       

Der Zweckverband Freiham erlässt aufgrund der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit folgende Haushalts
satzung für das Haushaltsjahr 2026:

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen auf	 1.706.000 €
in den Ausgaben auf	 1.706.000 €

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen auf	 104.875.500 €
in den Ausgaben auf	 104.875.500 €

festgesetzt.

Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2026 sind über die fortgeltenden 
Kreditermächtigungen hinaus keine neuen Kreditermächti
gungen erforderlich.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
für 2026 nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 280.000 € 
festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2026 mit dem 
01.01.2026 in Kraft.

Zweckverband Freiham

München, 02. Dezember 2025	 Verena Dietl
	 Verbandsvorsitzende

Gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO liegt der Haushaltsplan samt 
Anlagen zur Einsichtnahme im Kommunalreferat, Denisstr. 2, 
80335 München, Zi. 416 öffentlich aus.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hochstr. 51
Gemarkung Sektion VIII / Flurnr. 15297/0 / Stadtbezirk: 5
Umnutzung Arbeiter-Wohnheim zu Einfamilienhaus  
mit Aufzug, Abbruch und Neuerrichtung Dach inkl. 
Dachgaube und Dachausschnitt       

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.12.2025, Az. 6024-1.23-2025-15478-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 15296/, 15297/1, 15340/26 und 
15340/25, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission digital einsehen. Falls Sie Akten digital 
einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 01. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Zeppelinstr. 8
Gemarkung Sektion VIII / Flurnr. 14487 / Stadtbezirk: 5
Dachgeschossausbau mit Verbindung zu Maisonette-
wohnungen, Kellerausbau zu Apartment sowie Anbau  
von Aufzug und Balkonen        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2025, Az. 6024-1.23-2025-14365-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 14486, Fl.Nr. 14488 und Fl.Nr. 14515,  
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag  
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, digital einsehen. Falls Sie Akten digital 
einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schmellerstr. 26
Gemarkung Sektion VI /Flurnr. 10360 / Stadtbezirk: 2
Einbau von zwei Gauben und einer Dachterrasse in das 
Vordergebäude        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2025, Az. 6024-1.23-2025-15087-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10344, Fl.Nr. 10345, Fl.Nr. 10359 und 
Fl.Nr. 10361, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19 digital einsehen. Falls Sie 
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Thalkirchner Str. 82
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 10106 / Stadtbezirk: 2
Nutzungsänderung eines Büros in zwei Ferienwohnungen 
(kurzzeitige Vermietung)        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2025, Az. 6024-1.2-2025-12060-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10105, Fl.Nr. 10107 und Fl.Nr. 10137, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag  
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 125 einsehen. 
Falls Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 09. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hildegardstr. 2
Gemarkung München 1 / Flurnr. 1808/0 / Stadtbezirk: 1
Neubau eines Büro- und Geschäftshauses mit Gastro
nomie und Wohnungen (8 WE) – Bauteil West sowie 
Neubau eines Büro- und Geschäftshauses mit Wohnun-
gen (10 WE) – Bauteil Ost mit Neubau einer Gemein-
schaftstiefgarage (148 Stpl.) – (Hildegardstr. 2 / Hoch
brückenstr. / Neuturmstr.) – ÄNDERUNGSANTRAG zu 
1.1-2022-13908-21 - hier: Änderung der Wohnungsauf
teilung / Grundrisse inkl. Anpassung der Fensteröffnun-
gen / Loggien im Bauteil Ost und Bauteil West        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.12.2025, Az. 1.112-2025-14058-21, wurde 
die Änderungsgenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 1834, 1835, 1988, 2110, 2111, 2113 und 
2114, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugeneh
migungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124 einsehen. 
Falls Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 02. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landshuter Allee 6
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Neuhausen/Fl.Nr. 308/0/
Stadtbezirk 9
Nutzungsänderung einer Bürofläche zu einem Fitness-
studio im bestehenden Bürogebäude        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.12.2025, Az. 6024-1.1-2025-14041-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 307/13, Fl.Nr. 309 und Fl.Nr.: 312, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag  
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Herkomerpl. 2
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr.: 190/7, Stadtbezirk: 13
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tief
garage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.11.2025, Az. 1.7-2025-16592-31, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, oder digital einsehen. Falls Sie Akten digital 
einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 28. November 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rosenheimer Str. 116
Gemarkung: Sektion VIII, Flurnr.:16361/0, Stadtbezirk: 16
Errichtung einer Dachterrasse (Rosenheimer Str. 116,  
116 b) – ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.1-2023-1957-31       

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.12.2025, Az. 1.112-2025-13001-31, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
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vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, oder digital einsehen.  
Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte 
an die E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 01. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ottobrunner Str. 55 
Gemarkung: Perlach, Flurnr. 1196/5, Stadtbezirk: 16
Umbau und Nutzungsänderung eines Ladens zu betreu-
tem Wohnen im Erdgeschoss mit bis zu sechs Personen        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.12.2025, Az. 6024-1.2-2025-13422-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer 
Ermessensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nach-
barn (mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2  

BayBO). Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend 
der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage 
einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 01. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Törringstr. 6  
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr.: 133/3, Stadtbezirk: 13
Flächenerweiterung von Arztpraxen und Aufstockung 
einer Wohnung auf einem Ärztehaus – VORBESCHEID        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.12.2025, Az. 6024-1.7-2025-17474-31, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
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und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 309, oder digital einsehen. Falls Sie 
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Reichenhaller Str. 7  
Gemarkung: Sektion VII, Fl.Nr.: 12944/3, Stadtbezirk: 18
Vorhaben: Nutzungsänderung Lagerfläche zu Self-
Storage, Errichtung eines Mezzaningeschosses       

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.12.2025, Az. 6024-1.1-2025-17366-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen und einer Befreiung erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-33@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24426.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 01. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wolfratshauser Str. 103  
Gemarkung: Thalkirchen, Fl.Nr.: 558/9, Stadtbezirk: 19
Vorhaben: Umnutzung einer Pflegestation zu Betreutem 
Wohnen und Ergänzung einer zusätzlichen Eingangstür        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.12.2025, Az. 6024-1.1-2025-15954-33, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-33@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24426.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 05. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schönstr. 2
Gemarkung: Sektion VII, Fl.Nr.: 12680/0, Stadtbezirk: 18
Vorhaben: Aufstockung und Umbau DG (5 Mädchen
kammern im Bestand) für 10 Wohnungen        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2025, Az. 6024-1.2-2025-15881-33, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen und unter Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-33@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24426.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Lerchenauer Str. 165 – 165a 
Gemarkung Feldmoching /Flurnr. 1070/184 und  
Fl.Nr. 1070/216/ Stadtbezirk: 24
Errichtung Einliegerwohnungen – ÄNDERUNGSANTRAG 
zu 1.23-2022-16598-42 – hier: Abbruch Bestandsfassade 
+ Errichtung WDVS nach KFW, Außentreppe. Dach
überstand        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.12.205, Az. 1.232-2025-14145-42, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 1064/330, Fl.Nr. 1064/432, Fl.Nr. 
1070/182, Fl.Nr. 1070/183,  Fl.Nr. 1070/185., Fl.Nr. 1070/999 
und Fl.Nr. 1070/ 1108 die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung  
des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem  
sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 524, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 22230, 233 - 26222, bzw. 
233 - 25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 01. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Berliner Str. 42 – 48
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 859/19 / Stadtbezirk: 12
Energetische Modernisierung von sechs Mehrfamilien-
häusern
Ausbau der Dachgeschosse von zwei Mehrfamilien
häusern zur Errichtung von vier Wohnungen
Erweiterung und Umstrukturierung von zwei Wohnungen 
im DG eines Mehrfamilienhauses in vier Wohnungen  
(Berliner Str. 42 – 48 / Schinkelstr. 10 – 12)        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.12.2025, Az. 1.23-2025-13662-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 859, Fl.Nr. 859/18, Fl.Nr. 859/20 und  
Fl.Nr.: 859/35, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 538, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich 
bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-41@muenchen.de bzw. 
Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wintrichring 42
Gemarkung Moosach / Flurnr. 1378/20 / Stadtbezirk: 10
Neubau eines Wohnhauses (22 WE) mit Tiefgarage        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.12.2025, Az. 6024-1.2-2025-2867-42, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen/Nebenstimmungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 1372/1, 1378/10, 1378/23, 1378/26, 
1378/27 und 1378/28, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung  
des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem  
sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 525, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 02. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gerhard-Winkler-Weg 1
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Gemarkung Pasing,  
Fl.Nr. 614/2, Stadtbezirk 21
Aufstockung eines Einfamilienhauses        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.12.2025, Az. 1.23-2025-15079-43, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 614/2, Fl.Nr. 1009/42, Fl.Nr. 614/6 und 
Fl.Nr. 1169/73, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 423, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-43@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 790233.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 04. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bodenseestr. 222c
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Pasing / 324/0 /  
Bezirk 22
Erweiterung einer bestehenden Gaststätte, und 
Änderung eines zugehörigen Büroraums in eine 
Garderobe und eine Loggia        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2025, Az. 1.2-2025-19142-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 322, 322/6, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 
1550/5, 1550/6 und 326/1, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-43@muenchen.de  
bzw. Telefonnummer 233 - 22081.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hohenklingenstr. 26
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Großhadern / 75/134 / 20
Anbau an ein Einfamilienhaus        

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2025, Az. 1.23-2025-18768-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 75/30; 75/33; 75/35; 75/36; 75/116; 
75/117; 75/118; 75/119 und 75/135 die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-43@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 22081.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 08. Dezember 2025	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung

Gemäß Art. 94 Abs. 3 GO ist die Landeshauptstadt München 
verpflichtet, „jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen  
an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu 
erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil der Anteile 
eines Unternehmens gehört“ und diesen zu veröffentlichen.

Der Beteiligungsbericht 2025 der Landeshauptstadt München 
liegt in der Stadtkämmerei, Rathaus, Marienplatz 8, Zimmer 
164 aus und kann dort nach telefonischer Terminvereinbarung 
bei Frau Eva Pfister (01525-7982520) eingesehen werden.

Der Beteiligungsbericht 2025 kann auch über das Internet-
Portal „www.muenchen.de“ als pdf-Datei heruntergeladen 
werden (Stichwort: „Finanzdaten- und Beteiligungsbericht“).

München, 26. November 2025	 Stadtkämmerei 
	 SKA 1.31
	 Beteiligungsmanagement/
	 Wirtschaftlichkeit

Bürgerversammlung des 5. Stadtbezirkes – 
Au-Haidhausen, Bezirksteil Au
am 19.01.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 5 – Au-Haidhausen 
teile ich mit, dass am Montag, den 19.01.2026 um 19.00 Uhr in 
der Sporthalle der Grundschule Mariahilfplatz, Mariahilfplatz
18, 81541 München, die Bürgerversammlung des 5. Stadtbe-
zirkes - Au-Haidhausen, Bezirksteil Au stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Herr Bürgermeister 
Dominik Krause übernehmen.

München, 27. November 2025	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister
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